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Stadt: Golßen

 öffentlich       nicht öffentlich       Dringlichkeit

Gremium Beteili-
gung

Datum der
Sitzung

TOP Beratungsstatus

Bildungs-,Jugend-,Kultur- u.
Sportausschuss

vorberatend

Planungs-, Bau-, Wirtschafts- u.
Umweltausschuss

vorberatend

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Mobilität, Infrastruktur und Schloss der
Stadt Golßen

vorberatend

Hauptausschuss vorberatend

Ortsbeirat Mahlsdorf vorberatend

Ortsbeirat Zützen vorberatend

Stadtverordnetenversammlung beschließend

Beratungsgegenstand: Abschluss einer Kostenteilungsvereinbarung über die
gemeinsame Revision der bestehenden Entwässerungsanlagen im Bereich der B 96
Ortsdurchfahrt Zützen sowie der angebundenen Gemeindestraßen

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
Mietke - BA 69-2023 07.08.2023

A. Beschlussvorlage:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
die beigefügte  Kostenteilungsvereinbarung  über  die  gemeinsame  Revision  der
bestehenden Entwässerungsanlagen im Bereich der  B96 Ortsdurchfahrt  Zützen sowie der
angebundenen Gemeindestraßen.

Vertragspartner:

Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung,

dieses vertreten durch den Landesbetrieb Straßenwesen,

endvertreten durch den Dezernatsleiter Betriebsdienst Süd,

Herrn Andreas Geißler, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten

                                                                                                                                               
Die Kostenteilungsvereinbarung ist Bestandteil des Beschlusses.
              

Begründung der Beschlussvorlage:

Mit der  Durchführung  der  Baumaßnahme  Renaturierung  des  Dorfteiches  Zützen  wurde
durch die  Untere  Wasserbehörde  (UWB)  eine  Auflage  für  den  Einbau  einer
Sedimentationsanlage für  die  Regenentwässerung  der  Bundesstraße  B96  zur
Nachhaltigkeit der  Baumaßnahme  erteilt.  Diese  sollte  vom  Landesbetrieb  Straßenwesen
(LS) planerisch  umgesetzt  werden.  Jedoch konnte  die  Bauausführung  aufgrund  fehlender
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Kapazitäten nicht  durch  den  LS  erfolgen.  Insofern  hatte  der  LS  vorgeschlagen,  die
Sedimentationsanlage im  Zuge  der  Renaturierung  des  Dorfteiches  zu  errichten  und  die
entstehenden Kosten  zu  100%  der  Stadt  Golßen  zu  erstatten.  Voraussetzung  für  die
Errichtung der  Sedimentationsanlage  und  die  Finanzierung  war  eine  Überprüfung  der
Einleitflächen in die Sedimentationsanlage.

Im Zuge  dieser  Prüfung  wurde  festgestellt,  dass  in  das  Regenwassersystem  der
Bundesstraße B96  auch  die  Regenentwässerung  des  Dorfangers  (Straße  Richtung
Sagritz) und  der  Straße  Drei Ruten  eingeleitet  wird.  Hierzu  hat  am  08.11.2022  ein
Gespräch beim  LS  mit  der  UWB  stattgefunden.  Der  LS  hat  gefordert,  dass  eine
grundlegende Klärung  der  Einleitsysteme  stattfinden  sollte.  Hinzu  kommt,  dass  an  der
Kreuzung B96  und  Straße  nach  Gersdorf  (Grünfläche  und  Gehweg)  das  alte
Regenwassersystem im  Gehweg  beim  grundhaften  Ausbau  der  B96  Anfang  der  1990er
Jahre nicht zurückgebaut oder verdämmt wurde.

Aufgrund des vorbeschriebenen Sachverhaltes plant der Landesbetrieb Straßenwesen zur
Feststellung des Bestandes und des Zustandes der Regenentwässerungsanlagen folgende
Maßnahmen:
- die Durchführung der Reinigungsleistung der Anlagen,
- die Bestandsprüfung einschließlich Feststellung der Verknüpfung der Systeme,
- die Zustandsprüfung der Systeme.

Dabei soll die Kostenteilung gemäß beiliegender Vereinbarung (Anlage 1) erfolgen.

Nach den  vorhandenen  Sollaufmaßen  ergibt  sich  folgender  Aufteilungsschlüssel  (siehe
Anlage 2):

Land:          nur Ingenieurleistungen        773,50         (brutto)
Bund: 62,65 %    -                      46.357,05         (brutto)
Stadt: 37,35 %    -                      27.666,90         (brutto)

Insofern schlägt  die  Verwaltung  vor,  eine  Kostenteilungsvereinbarung  mit  dem
Landesbetrieb Straßenwesen, abzuschließen.          
Hinweis:
           

Finanzielle Auswirkungen

  Ja    Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: im Ergebnishaushalt i. H. von  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto in Höhe von
noch verfügbare Mittel
Vergabevorschlag .

Anlagen
Anlage 1 - Kostenteilungsvereinbarung
Anlage 2 - Kostenverteilung
Anlage 3 - Kostenvoranschlag Stand 07/2023 (nur Bürgermeister)
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B.1. Stellungnahme des Ortsbeirates/Ortsvorstehers:
 

Anhörung war erforderlich

Ja Nein

Stellungnahme liegt anbei

Stellungnahme lag bei Versendung nicht vor

B.2. Stellungnahme Hauptausschuss:
 

Zustimmung Hauptausschuss

Ablehnung Hauptausschuss

Beschlussvorlage lag dem Hauptausschuss nicht vor

Datum Unterschrift des zuständigen FA-Leiters:
Schudek - BA
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C. Beschluss:  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
 

    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage
        

Zustimmungsempfehlung Hauptausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bildungsausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bauausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Infrastruktur
und Schloss der Stadt Golßen:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22 BbgKVerf
nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter Amtsdirektor
Vorsitzende/r der

Stadtverordnetenvertretung

4


